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(57) Verfahren zum Wechseln einer Druckzylinder-
hülse (26) in einer Druckmaschine mit einem Zentralzy-
linder (14) und mehreren an den Zentralzylinder anstell-
baren Farbwerken (16, 18), die jeweils einen Druckplat-
tenzylinder (20) mit einer auf einen Dorn (24) aufge-
schobenen Druckzylinderhülse (26) aufweisen, bei dem
der Druckplattenzylinder (20) vom Zentralzylinder (14)
abgestellt und die Druckzylinderhülse (26) nach Lösen

eines Lagers (30) axial vom Dorn (24) abgezogen wird,
dadurch gekennzeichnet, daß der Wechsel der Druck-
zylinderhülse (26) bei laufender Druckmaschine erfolgt
und der Druckplattenzylinder (20) so weit vom Zentral-
zylinder (14) abgestellt wird, daß zwischen der Druck-
zylinderhülse (26) und dem rotierenden Zentralzylinder
(14) ein Zwischenraum entsteht, der ein gefahrloses Er-
fassen der Druckzylinderhülse (26) ermöglicht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Wech-
seln einer Druckzylinderhülse in einer Druckmaschine
mit einem Zentralzylinder und mehreren an den Zentra-
lyzlinder anstellbaren Farbwerken, die jeweils einen
Druckplattenzylinder mit einer auf einen Dorn aufge-
schobenen Druckzylinderhülse aufweisen, bei dem der
Druckplattenzylinder vom Zentralzylinder abgestellt und
die Druckzylinderhülse nach Lösen eines Lagers axial
vom Dorn abgezogen wird.
[0002] In EP-A-0 812 681 wird eine Flexodruckma-
schine mit mehreren am Umfang eines Zentralzylinders
angeordneten Farbwerken beschrieben, bei der der
Druckplattenzylinder jedes Farbwerks eine auswech-
selbar auf einem gestellfesten Dorn gehaltene Druckzy-
linderhülse aufweist. Wenn die Druckzylinderhülse aus-
gewechselt werden muß, beispielsweise um die Ma-
schine auf einen anderen Druckauftrag umzurüsten, so
wird der Druckplattenzylinder vom Umfang des Zentral-
zylinders abgerückt, und auf der Bedienungsseite der
Druckmaschine wird ein Lager des Druckplattenzylin-
ders gelöst und entfernt, beispielsweise zur Seite ge-
fahren, so daß sich die Druckzylinderhülse axial von
dem Dorn abziehen läßt. Der Dorn ist auf der gegen-
überliegenden Seite der Druckmaschine auslegeartig
im Maschinengestell gehalten und verbleibt während
des gesamten Wechselvorgangs im Maschinengestell.
[0003] Bei der Druckzylinderhülse kann es sich um
ein sogenanntes Sleeve handeln, auf das die Druckplat-
ten oder Klischees aufgespannt sind, oder um einen
Zwischenzylinder, der seinerseits auf seinem äußeren
Umfang ein Sleeve mit den darauf aufgespannten Kli-
schees trägt.
[0004] In der Zeitschrift Flexo+Tief-Druck, 3-2000,
Mai 2000, Seiten 148 und 149, wird eine Druckmaschi-
ne der Anmelderin beschrieben, bei der Sleeves und
Zwischenzylinder unterschiedlicher Durchmesser auf
den Dorn aufspannbar sind. Der Zwischenzylinder ist
mit Hilfe eines Hydrauliksystems auf dem Dorn fest-
spannbar. Die Sleeves werden je nach Durchmesser
entweder auf den Zwischenzylinder oder unmittelbar
auf den Dorn aufgeschoben. Zum leichteren Wechsel
des Sleeves ist ein Druckluftsystem vorgesehen, mit
dem Druckluft radial aus dem Dorn und gegebenenfalls
aus dem Zwischenzylinder ausgeblasen werden kann,
so daß sich das Sleeve auf einem Luftpolster mit gerin-
gem Reibungswiderstand von Hand vom Dorn bezie-
hungsweise vom Zwischenzylinder abziehen läßt.
[0005] Durch Verwendung einer Druckzylinderhülse
aus Kohlefaser-Verbundmaterial wird eine Gewichtser-
sparnis erreicht, die die Handhabung der Druckzylinder-
hülse erleichtert und zugleich die Gewichtsbelastung
des auslegerartig im Maschinengestell gehaltenen
Dorns reduziert.
[0006] In der europäischen Patentanmeldung 99 119
764 der Anmelderin wird eine Vorrichtung beschrieben,
die das manuelle Auswechseln der Druckzylinderhülse

dadurch erleichtert, daß auf der der Bedienungsseite
entgegengesetzten Seite ein Ausstoßer vorgesehen ist,
mit dem die auszuwechselnde Druckzylinderhülse ein
Stück weit in Richtung auf die Bedienungsseite ausge-
stoßen werden kann, so daß sie sich bequemer erfas-
sen und ganz abziehen läßt. Die neu aufgeschobene
Druckzylinderhülse wird dann von einer an dem Aussto-
ßer angebrachten Rückziehkralle erfaßt und in die end-
gültige Position eingezogen.
[0007] Trotz dieser Arbeitserleichterungen ist der
Wechsel der Druckzylinderhülsen bei der Umrüstung
der Druckmaschine auf einen anderen Druckauftrag
nach wie vor ein relativ zeitraubender Vorgang, der län-
gere Stillstandszeiten der Druckmaschine verursacht.
[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren an-
zugeben, mit dem sich zumindest in einigen Fällen die
Stillstandszeit der Druckmaschine bei der Umrüstung
auf einen anderen Druckauftrag verkürzen läßt.
[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, daß der Wechsel der Druckzylinderhülse
bei laufender Druckmaschine erfolgt und der Druckplat-
tenzylinder so weit vom Zentralzylinder abgestellt wird,
daß zwischen der Druckzylinderhülse und dem rotieren-
den Zentralzylinder ein Zwischenraum entsteht, der ein
gefahrloses Erfassen der Druckzylinderhülse ermög-
licht.
[0010] Dieses Verfahren ermöglicht immer dann eine
Verkürzung der Stillstandszeiten, wenn bei dem zuerst
ausgeführten Druckauftrag nicht sämtliche Farbwerke
der Druckmaschine benutzt werden. In diesem Fall ist
es möglich, die Druckzylinderhülsen der nicht benutzten
Farbwerke auszuwechseln, bevor der laufende Druck-
auftrag beendet ist. So läßt sich die Druckmaschine
schon vor Beendigung des laufenden Druckauftrags
ganz oder teilweise für den als nächstes auszuführen-
den Druckauftrag umrüsten, so daß die Maschinenstill-
standszeiten beträchtlich verkürzt werden. Wenn bei-
spielsweise bei einer Druckmaschine mit sechs Farb-
werken nacheinander zwei Druckaufträge durchgeführt
werden sollen, bei denen jeweils nur mit drei Farben ge-
arbeitet wird, so können die drei Farbwerke, die bei dem
ersten Druckauftrag nicht benötigt werden, schon für
den nächsten Druckauftrag eingerichtet werden, so daß
zwischen dem Ende des ersten Druckauftrags und dem
Beginn des zweiten Druckauftrags keine Zeit mehr für
das Auswechseln der Druckzylinderhülse benötigt wird.
[0011] Bei den meisten herkömmlichen Druckma-
schinen weist der Druckplattenzylinder auch dann,
wenn er vom Zentralzylinder abgestellt ist, nur einen re-
lativ geringen Abstand zur Umfangsfläche des Zentral-
zylinders auf. Da der Zentralzylinder mit hoher Ge-
schwindigkeit rotiert, könnte es bei einem Wechsel der
Druckzylinderhülse bei laufender Druckmaschine zu
Beschädigungen oder Verletzungen kommen, wenn die
Druckzylinderhülse oder die zu ihrer Handhabung be-
nutzten Aggregate oder die Hand der Bedienungsper-
son, die den Druckzylinderwechsel ausführt, am rotie-
renden Zentralzylinder anstößt. Aus diesem Grund ist
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erfindungsgemäß vorgesehen, daß der Druckplattenzy-
linder so weit vom Zentralzylinder abgestellt wird, daß
zwischen der Druckzylinderhülse und dem Umfang des
Zentralzylinders ein ausreichender Sicherheitsabstand
verbleibt. Wenn keine zusätzlichen Sicherheits-
maßnahmen getroffen werden, sollte dieser Abstand
mindestens 120 mm betragen. Dies setzt eine Konstruk-
tion der Druckmaschine voraus, die es gestattet, den
Druckplattenzylinder weit genug vom Zentralzylinder
abzurücken.
[0012] Gegenstand der Erfindung ist weiterhin eine
Druckmaschine, bei der am Umfang des Zentralzylin-
ders an dem auf der Bedienungsseite gelegenen Ende
ein Berührungsschutz vorgesehen ist. Hierdurch wird
ein gefahrloses Auswechseln der Druckzylinderhülse
bei laufender Druckmaschine auch dann ermöglicht,
wenn sich aufgrund der konstruktiven Gegebenheiten
kein Sicherheitsabstand von 120 mm oder mehr zwi-
schen dem Druckplattenzylinder und dem Zentralzylin-
der einhalten läßt.
[0013] In einer speziellen Ausführungsform ist der Be-
rührungsschutz beweglich angeordnet, und er wird nur
dann in die wirksame Position gebracht, wenn der
Druckplattenzylinder vom Zentralzylinder abgerückt ist.
In diesem Fall kann der Berührungsschutz so gestaltet
sein, daß er in seiner wirksamen Position in den Zwi-
schenraum zwischen Druckzylinder und Zentralzylinder
hineinragt und somit die Umfangsfläche des rotierenden
Zentralzylinders ganz oder teilweise abschirmt.
[0014] Im folgenden wird ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert.
[0015] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Teilansicht einer Druckma-
schine; die zur Durchführung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens geeignet ist:

Fig. 2 einen Schnitt längs der Linie II-II in Figur 1;

Fig. 3 eine Ansicht entsprechend Figur 1, für den Zu-
stand der Druckmaschine während des Wech-
sels einer Druckzylinderhülse; und

Fig. 4 einen Schnitt längs der Linie IV-IV in Figur 3.

[0016] Die in Figuren 1 und 2 gezeigte Druckmaschi-
ne weist ein Maschinengestell mit Seitenteilen 10, 12
auf, zwischen denen ein drehantreibbarer Zentralzylin-
der 14 gelagert ist. Am Umfang des Zentralzylinders 14
sind mehrere Farbwerke angeordnet, von denen in der
Zeichnung lediglich zwei Farbwerke 16, 18 dargestellt
sind. Jedes Farbwerk weist einen gegen den Zentralzy-
linder 14 anstellbaren Druckplattenzylinder 20 und eine
gegen den Druckplattenzylinder anstellbare Rasterwal-
ze 22 auf. Im Druckbetrieb ist der Bedruckstoff (nicht
gezeigt) schleifenförmig über den Umfang des Zentral-
zylinders 14 geführt, so daß er durch die Walzenspalte
hindurchläuft, die der Zentralzylinder 14 mit jedem der

Druckplattenzylinder 20 bildet. Die Rasterwalze 22 wird
mit Hilfe einer nicht gezeigten Kammerrakel mit Druck-
farbe eingefärbt und gibt die Druckfarbe an die Kli-
schees weiter, die auf den Druckplattenzylinder 20 auf-
gespannt sind, so daß der durch den Walzenspalt lau-
fende Bedruckstoff mit der Druckfarbe bedruckt wird.
[0017] Wenn die Druckmaschine für einen anderen
Druckauftrag umgerüstet werden soll, so müssen zu-
mindest die die Klischees tragenden Druckplattenzylin-
der 20 der benutzten Farbwerke ausgewechselt wer-
den. Dabei kann sich auch der Durchmesser des Druck-
plattenzylinders ändern, falls in dem neuen Druckauf-
trag mit einer anderen Drucklänge gearbeitet werden
soll. Oft ist es auch erforderlich, die Rasterwalze 22 aus-
zuwechseln, um die Farbübertragungseigenschaften
dieser Rasterwalze an den jeweiligen Druckauftrag und
die verwendete Druckfarbe anzupassen.
[0018] Der Druckplattenzylinder 20 ist mindestens
zweiteilig aufgebaut und umfaßt einen drehbar im Ma-
schinengestell gelagerten Dorn 24 und eine lösbar auf
den Dorn aufgespannte Druckzylinderhülse 26, die an
ihrem äußeren Umfang die Klischees trägt. Entspre-
chend weist auch die Rasterwalze 22 einen Dorn 28 und
eine auswechselbare Hülse 30 auf.
[0019] Der Dorn 24 des Druckplattenzylinders 20 je-
des Farbwerkes ist in Lagerböcken 30, 32 gelagert, die
verschiebbar an den Seitenteilen 10, 12 geführt sind, so
daß der Druckplattenzylinder 20 an den Zentralzylinder
14 angestellt und von diesem wieder abgestellt werden
kann. Das Seitenteil 10, das sich auf der Bedienungs-
seite der Druckmaschine befindet, bildet für jedes Farb-
werk 16, 18 ein Fenster 34, durch das der Druckplatten-
zylinder 20 und die Rasterwalze 22 des betreffenden
Farbwerkes zugänglich sind. Der an diesem Seitenteil
10 geführte Lagerbock 30 bildet ein Klapplager, das von
dem Dorn 24 lösbar ist. Auf der gegenüberliegenden
Seite, am Seitenteil 12, bildet der Lagerbock 32 ein kipp-
stabiles Lager, mit dem der Dorn 24 auslegerartig ge-
halten wird, wenn das Klapplager auf der Bedienungs-
seite gelöst und entfernt wurde. Der Dorn 28 der Raster-
walze 22 ist auf entsprechende Weise in Lagerböcken
36, 38 gelagert.
[0020] An dem Seitenteil 10 ist für jedes Farbwerk ein
Berührungsschutz 40 angeordnet, der in dem betreffen-
den Fenster 34 liegt. Dieser Berührungsschutz 40 weist
eine Stirnplatte 42 auf, die den Teil der Stirnfläche des
Zentralzylinders 14 verkleidet, der hinter dem Fenster
34 liegt. Eine rechtwinklig von der Stirnplatte 42 vor-
springende Schirmplatte 44 (Figur 2) ist so gekrümmt,
daß sie der Umfangsfläche des Zentralzylinders 14 mit
geringem radialen Abstand folgt. Ein Stellzylinder 46,
beispielsweise ein Pneumatikzylinder, ist mit Hilfe einer
Grundplatte 48 an dem Seitenteil 10 gehalten und er-
möglicht es, den Berührungsschutz 40 in der Richtung
parallel zur Achse des Zentralzylinders 14 zu verstellen.
In dem in Figur 2 gezeigten Zustand ist der Berührungs-
schutz 40 in das Fenster 34 zurückgezogen, so daß die
Schirmplatte 44 außerhalb des Walzenspaltes liegt, der

3 4



EP 1 221 367 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zwischen der Druckzylinderhülse 26 und dem Zentral-
zylinder 14 gebildet wird.
[0021] In diesem Zustand kann das betreffende Farb-
werk 16 zum Drucken benutzt werden. Entsprechendes
gilt auch für das Farbwerk 18.
[0022] Als Beispiel soll nun angenommen werden,
daß für den laufenden Druckauftrag nur das Farbwerk
18 benötigt wird, während das Farbwerk 16 unbenutzt
ist. Unter diesen Umständen ist es möglich, das Farb-
werk 16 schon während des laufenden Druckauftrags,
also bei laufender Maschine, für den nächsten Druck-
auftrag umzurüsten. Zu diesem Zweck werden die Ra-
sterwalze 22 und der Druckplattenzylinder 20 in die in
Figur 3 gezeigten Positionen zurückgefahren. Zwischen
der Umfangsfläche der Druckzylinderhülse 26 und der
Umfangsfläche des Zentralzylinders 14 besteht dann
ein Zwischenraum von beispielsweise 120 mm. Ebenso
besteht auch ein gewisser Zwischenraum zwischen
dem Umfang der Rasterwalze 22 und der Druckzylin-
derhülse 26. Zur Vorbereitung des Zylinderwechsels
werden die Klapplager der Lagerböcke 30 und 36 ge-
löst, und die Lagerböcke 30, 36 werden zur Seite ge-
fahren. Der Druckplattenzylinder 20 ist dann mit seinem
Dorn 24 auslegerartig, frei auskragend, allein durch den
Lagerbock 32 gehalten, und die Stirnfläche der Druck-
zylinderhülse 26 liegt auf der Bedienungsseite frei zu-
gänglich im Fenster 34.
[0023] Mit Hilfe des Stellzylinders 46 wird der Berüh-
rungsschutz 40 in die in Figur 4 gezeigte Position aus-
gefahren, in der die Stirnplatte 42 dicht vor der Stirnflä-
che des Zentralzylinders 14 liegt und die Schirmplatte
44 den an das Fenster 34 angrenzenden Umfangsbe-
reich des Zentralzylinders 14 abschirmt. Obgleich der
Zentralzylinder 14 mit hoher Geschwindigkeit rotiert,
kann der Benutzer gefahrlos in den Zwischenraum zwi-
schen Zentralzylinder und Druckplattenzylinder greifen,
um die Zylinderhülse 26 axial vom Dorn 24 abzuziehen,
wie in Figur 4 gezeigt ist.
[0024] Entsprechend kann, ebenfalls bei laufender
Maschine, eine neue Druckzylinderhülse 26 wieder auf
den Dorn 24 aufgeschoben werden. Zur Erleichterung
dieses Auswechselvorgangs kann wahlweise ein Aus-
stoßersystem vorgesehen sein, wie es in der europäi-
schen Patentanmeldung 99 119 764 beschrieben wird.
[0025] Wenn die neue Druckzylinderhülse 26 auf dem
Dorn 24 festgespannt ist, beispielsweise mit Hilfe eines
Hydrauliksystems, wird der Lagerbock 30 wieder in die
Position gebracht, in der er das freie Ende des Dorns
24 abstützt, und das Klapplager wird geschlossen. Der
Lagerbock 30 befindet sich dann in einer Position, in der
er auch das Auswechseln der Hülse der Rasterwalze 22
ermöglicht, sofern dies erforderlich ist.
[0026] Die Umrüstung des Farbwerkes 16 auf den
neuen Druckauftrag läßt sich somit vor Beendigung des
vorherigen Druckauftrages bewerkstelligen, so daß
ohne Zeitverlust mit dem neuen Druckauftrag begonnen
werden kann. Wenn das Farbwerk 16 wieder in Betrieb
genommen werden soll, wird der Berührungsschutz 40

wieder in die unwirksame Position gemäß Figuren 1 und
2 zurückgezogen, und der Druckplattenzylinder 20 und
die Rasterwalze 20 werden wieder gegeneinander und
gegen den Zentralzylinder 14 angestellt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Wechseln einer Druckzylinderhülse
(26) in einer Druckmaschine mit einem Zentralzy-
linder (14) und mehreren an den Zentralzylinder an-
stellbaren Farbwerken (16, 18), die jeweils einen
Druckplattenzylinder (20) mit einer auf einen Dorn
(24) aufgeschobenen Druckzylinderhülse (26) auf-
weisen, bei dem der Druckplattenzylinder (20) vom
Zentralzylinder (14) abgestellt und die Druckzylin-
derhülse (26) nach Lösen eines Lagers (30) axial
vom Dorn (24) abgezogen wird, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Wechsel der Druckzylinderhülse
(26) bei laufender Druckmaschine erfolgt und der
Druckplattenzylinder (20) so weit vom Zentralzylin-
der (14) abgestellt wird, daß zwischen der Druck-
zylinderhülse (26) und dem rotierenden Zentralzy-
linder (14) ein Zwischenraum entsteht, der ein ge-
fahrloses Erfassen der Druckzylinderhülse (26) er-
möglicht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Abstand zwischen der Umfangs-
fläche der Druckzylinderhülse (26) und der Um-
fangsfläche des Zentralzylinders (14) beim Wech-
sel der Druckzylinderhülse mindestens 120 mm be-
trägt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß, nachdem der Druckplattenzy-
linder (20) vom Zentralzylinder (14) abgestellt wor-
den ist, ein Berührungsschutz (40) in eine Position
gebracht wird, in der er einen dem Druckplattenzy-
linder (20) zugewandten Teil der Stirnfläche und der
Umfangsfläche des Zentralzylinders (14) ab-
schirmt.

4. Druckmaschine zur Durchführung des Verfahrens
nach Anspruch 1, mit einem Zentralzylinder (14)
und mehreren an den Zentralzylinder anstellbaren
Farbwerken (16, 18), die jeweils einen Druckplat-
tenzylinder (20) mit einer auf einem Dorn (24) auf-
geschobenen Druckzylinderhülse (26) aufweisen,
dadurch gekennzeichnet, daß auf der Seite der
Druckmaschine, zu welcher die Druckzylinderhülse
(26) vom Dorn (24) abziehbar ist, ein Berührungs-
schutz (40) angeordnet ist, der den Randbereich
des Zentralzylinders (14) abschirmt, der dem
Druckplattenzylinder (20) zugewandt ist, und daß,
wenn der Druckplattenzylinder (20) vom Zentralzy-
linder (14) abgestellt ist, zwischen der Umfangsflä-
che der Druckzylinderhülse (26) und dem Berüh-
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rungsschutz (40) ein Abstand besteht, der es ge-
stattet, die Druckzylinderhülse (26) an ihrem Um-
fang zu erfassen und vom Dorn (24) abzuziehen.

5. Druckmaschine nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Berührungsschutz (40) ver-
stellbar am Maschinengestell (10) angebracht ist.

6. Druckmaschine nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Berührungsschutz (40) ei-
ne annähernd parallel zur Umfangsfläche des Zen-
tralzylinders (14) verlaufende Schirmplatte (44) auf-
weist und in der Richtung parallel zur Drehachse
des Zentralzylinders (14) in eine wirksame Position
verstellbar ist, in der die Schirmplatte (44) einen Teil
der Umfangsfläche des Zentralzylinders (14) ab-
schirmt.

7. Druckmaschine nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß ein Seitenteil (10) des Maschi-
nengestells ein Fenster (34) aufweist, durch wel-
ches die Druckzylinderhülse (26) vom Dorn (24) ab-
ziehbar ist, und daß der Berührungsschutz (44) in
das Fenster (34) zurückziehbar ist.

7 8



EP 1 221 367 A1

6



EP 1 221 367 A1

7



EP 1 221 367 A1

8



EP 1 221 367 A1

9


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

